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Kriterien Plakette Voraussetzung Verfahren/Dauer  

Verzögerung der Nachrüstung oder 
Ersatzbeschaffung 

keine 
Plakette 

 

 

� Nachrüstung oder Ersatzbeschaffung wurde 
nachweislich beauftragt und 

� Verzögerung liegt nicht im Verschulden des 
Antragstellers 

 

auf Antrag/ 
bis zur Nachrüstung/ 
Ersatzbeschaffung,  
max. 12 Monate 
(verlängerbar) 
Fristende: 31.12.2014 
 

Schwerbehinderte mit Merkzeichen 
„G“ im Ausweis sowie Inhaber von 
Parkerleichterungen* 

keine 
Plakette 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Fahrzeug ist nachweislich** nicht auf grüne Plakette 
nachrüstbar und 

� Ersatz des Fahrzeugs ist nicht zumutbar 

auf Antrag/ 
bis Ablauf Gültigkeit 
Schwerbehinderten-
ausweis/ Park-
erleichterungen,  
max. 24 Monate 
(verlängerbar) 
Fristende: 31.12.2014 

Berufspendler mit ungünstigen 
Arbeitszeiten/ungünstiger ÖPNV-
Anbindung 
 
 

keine 
Plakette 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Fahrzeug ist nachweislich** nicht auf grüne Plakette 
nachrüstbar und 

� Ersatz des Fahrzeugs ist nicht zumutbar 

auf Antrag/ 
max. 24 Monate 
(verlängerbar) 
Fristende: 31.12.2014 
 

Fahrzeug wurde bereits mit 
Partikelfilter nachgerüstet  

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Nachrüstung erfolgte vor dem 28.02.2011 

auf Antrag/ 
bis 31.12.2012 

Wohn- und Campingmobile von 
Fahrzeughaltern mit Wohnsitz 
innerhalb der Umweltzone 

keine 
Plakette 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Fahrzeug ist nachweislich** nicht auf grüne Plakette 
nachrüstbar 

auf Antrag/ 
max. 24 Monate 
(verlängerbar)*** 
Fristende: 31.12.2014 
 

Besondere Härte im Einzelfall 
 

keine 
Plakette 

 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� überwiegendes und unaufschiebbares Einzelinteresse 
vorliegend (Arbeitsplatzverlust, gesundheitliche 
Gründe) und  

� Fahrzeug ist nachweislich** nicht auf grüne Plakette 
nachrüstbar und Ersatz des Fahrzeugs ist nicht 
zumutbar oder Fahrzeug ist zwar auf grüne Plakette 
nachrüstbar, die Nachrüstung stellt aber eine 
unzumutbare Härte dar 

auf Antrag/ 
max. 24 Monate 
(verlängerbar) 
Fristende: 31.12.2014 
 

Neubürger  keine 
Plakette 

 

 

� Fahrzeug wurde vor dem 19.12.2009 erstmals auf 
den Halter zugelassen und 

� Zuzug nach Leipzig, Zuzug in das Leipziger Umland 
mit Arbeitsort/Firmenstandort Leipzig  

� Nachweis des Umzugs-/Wohnsitzes bzw. der 
Arbeitsstelle 

auf Antrag/ 
max. 6 Monate, 
(Fristende: 
31.12.2011) 

 
* Inhaber von Parkausweisen nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift (VwV) zur StVO zu § 46 Abs. 1 Nr. 11 und der VwV des Sächsischen Staats-

ministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die Bewilligung von Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen (VwV Park-
erleichterungen) vom 22. Mai 2006 

** Bescheinigung der Technischen Prüfstelle bzw. einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation für den Kfz-Verkehr, erforderlich für Diesel-Pkw mit 
Emissionsschlüsselnummer „27“ bzw. „0427“ und der Klartextangabe „96/69/EG I“ mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2.500 kg sowie 
Fahrzeuge der Klasse N, M2 und M3 

*** Genehmigung mit der Auflage zur Nachrüstung auf den technisch bestmöglichen Abgasstandard 
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Kontakt Erreichbarkeit 
Hausanschrift 

Sachgebiet Genehmigungen/AG Umweltzone 

Rathaus Leutzsch  2. Etage 

Georg-Schwarz-Str. 140 

04179 Leipzig 

Bahn – Linie 7 
Bus   – Linie 68  
Haltestelle: Rathaus Leutzsch 
 

Das Parken von Kfz ist in den umliegenden Straßen 

eingeschränkt möglich. 

Infotelefon    0341 123-3434 

Faxnummer  0341 123-8375  

E- Mail ausnahme.uwz@leipzig.de 

Über den Innenhof erreichbar 

  

Telefonzeiten  

Mo. – Fr. 09:00 – 12:00 Uhr 

Di.  13:00 – 18:00 Uhr 

Do. 13:00 – 16:00 Uhr  

Öffnungszeiten  

Mo., Di., Do. und Fr. 09:00 – 12:00 Uhr  

Di.  13:00 – 18:00 Uhr  

Do. 13:00 – 16:00 Uhr 

 


